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Anlage 2a
zu vorstehender 

Neunzehnter Durchführungsbestimmung

Staatlicher Pflanzenquarantänedienst 
der Deutschen Demokratischen Republik

Quarantäneinspektion .....................................................

Quarantänestation ...........................................................

Untersuchungsbefund Nr. А А / . z u  Zug Nr................

Anzahl Inhalt Herkunftsland Anzahl Inhalt Herkunftsland 
der Waggons der Waggons

Die gesetzlich vorgeschriebene Untersuchung wurde 
vorgenommen.

Die Sendungen werden zum Import zugelassen.

(Rundstempc!)

......................................... , den .......................................................................
(Ort) (Unterschrift und

Dienststellung)

Anlage 2b
zu vorstehender 

Neunzehnter Durchführungsbestimmung

Staatlicher Pflanzenquarantänedienst 
der Deutschen Demokratischen Republik

Quarantäneinspektion .....................................................

Quarantänestation............... ...........................................

Untersuchungsbefund Nr. AB'............................... 7......................
Die nachstehend beschriebenen Sendungen wurden der 
gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchung unterzogen. 
Die Sendungen werden zum Import zugelassen.

Transportmittel Inhalt Gewicht Herkunftsland Empfänger 
u. Kennzeichen Zertifikat-Nr.

(Rundslempel)

...........................  den ...................................................................
(Ort) (Unterschrift und

Dienststellung)

Anlage 2c
zu vorstehender 

Neunzehnter Durchführungsbestimmung

(Stempelaufdruck)
Staatlicher Pflanzenquarantänedienst 
der Deutschen Demokratischen Republik
Quarantänestation............................................................
Untersuchungsbefund Nr. АС/.............................../.......................
Gesetzlich vorgeschriebene Untersuchung durchgeführt. 
Sendung zum Import zugelassen.

(Rundstempel)

•, den ..........................................................................
(Unterschrift und 
Dienststellung)

Anlage 3

zu vorstehender 
Neunzehnter Durchführungsbestimmung

Staatlicher Pflanzenquarantänedienst 
der Deutschen Demokratischen Republik

Quarantäneinspektion .....................................................

Quarantänestation............................................................

Untersuchungsbefund Nr. В/.................................../......................

Die nachstehend beschriebene(n) Sendung(en) wurde(n) 
der gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchung unter
zogen:

Transportmittel Inhalt Gewicht Herkunftsland Empfänger 
u. Kennzeichen Zertifikat-Nr.

Die Sendung(en) wird/werden durch den Staatlichen 
Pflanzenquarantänedienst auf Grund des festgestellten 
Befalls mit

Quarantäneobjekten

(............................................................................. )
a) zum Import Transit nicht zugelassen

b) nur unter der Bedingung zum Import,Transit zu
gelassen. daß folgende Maßnahmen sofort durch
geführt werden:

Erfolgt die Durchführung der oben angeordneten 
Maßnahmen nicht an der Einlaßstelle, so ist/sind 
die Sendung(en) von dem Empfangsbetrieb nur im 
Beisein eines Beauftragten des Staatlichen Pflan
zenquarantänedienstes (Kreispflanzenschutzstelle) 
zu öffnen, der weitere Weisung über die Behand
lung der Ware, des Verpackungsmaterials, der 
Rückstände und des Transportmittels erteilt.

(Rundstempel)

..................................  den .............................................. ........................
(Ort) (Unterschrift und

Dienststellung)

Anlage 4
zu vorstehender 

Neunzehnter Durchführungsbestimmung

Staatlicher Pflanzenquarantänedienst 
der Deutschen Demokratischen Republik

Quarantäneinspektion .....................................................

Quarantänestation............................................................

Untersuchungsbefund Nr. С/................................. /......................

Die nachstehend beschriebene(n) Sendung(en) wurdc(n) 
der gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchung unterzo
gen und zum Import zugelassen:

(Olt)


